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Beachte

Ebenso Senat-KO-92-404 Spruch

Der Berufung wird gemal 866 Abs4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBI Nr 51, Folge
gegeben und das erstinstanzliche Straferkenntnis aufgehoben.

Gemal} 845 Abs1 Z3 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG, BGBI Nr 52, wird die Einstellung des Strafverfahrens
verfugt.

Text

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde (iber den Berufungswerber wegen Ubertretung des §20 Abs1 iVm§99
Abs3 lita StVO 1960 eine Geldstrafe in der Hohe von S 1.000,-- (Ersatzfreiheitsstrafe: 60 Stunden) verhangt. In diesem
Straferkenntnis wurde als erwiesen angesehen, dal der Beschuldigte am 23. Mai 1991 gegen 07,00 Uhr in K auf der
SstrafBe, H6he Haus Nr 101, Fahrtrichtung Stadtmitte, als Lenker des PKW N *** **9 dje Fahrgeschwindigkeit nicht den
gegebenen oder durch StralRenverkehrszeichen angekindigten Umstanden, insbesonders den Stra3en-, Verkehrs- und
Sichtverhaltnissen sowie den Eigenschaften des Fahrzeuges angepal3t habe; er habe dem Grundsatz "Fahren auf Sicht"
nicht entsprochen, da er dem verkehrsbedingt zum Stillstand gekommenen Kombi ** **7D, gelenkt von H****

prr**x* gufgefahren sei.

Gegen diesen Bescheid hat der Beschuldigte, vertreten durch Herrn Dr. E**** E** Rechtsanwalt in S*****¥**

fristgerecht Berufung erhoben.

Ohne auf diese Berufung inhaltlich naher einzugehen, ist seitens des Unabhangigen Verwaltungssenates im Land NO
als Berufungsbehdrde in rechtlicher Hinsicht auszufthren:

Gemal 844a Z1 VStG hat der Spruch eines Straferkenntnisses unter anderem die als erwiesen angenommene Tat zu
enthalten. Das bedeutet, dal3 es im Bescheidspruch der Anfuhrung aller wesentlichen Tatbestandsmerkmale bedarf,
die zur Individualisierung und Konkretisierung des inkriminierten Verhaltens und damit fir die Subsumtion der als
erwiesen angenommenen Tat unter die dadurch verletzte Verwaltungsvorschrift erforderlich sind; der Umfang der

notwendigen Konkretisierung hangt dabei vom jeweiligen Tatbild ab.

So ist bei Verwaltungsuibertretungen, bei denen dem Beschuldigten die Uberschreitung einer ziffernméaRig bestimmten
Héchstgeschwindigkeit angelastet wird, die Angabe der tatsachlich gefahrenen Geschwindigkeit nicht erforderlich. Der
fur das vorliegende Verfahren maligebende Tatbestand des §20 Abs1 StVO 1960 stellt hingegen im Gegensatz zu dem
absoluten Malstab einer Geschwindigkeitsbegrenzung zB nach 820 Abs2 StVO 1960 einen relativen Mal3stab auf,
namlich eine den gegebenen oder durch StraBenverkehrszeichen angekindigten Umstanden, insbesondere den
StralBen-, Verkehrs- und Sichtverhaltnissen sowie den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung Rechnung tragende
Geschwindigkeit. Um im konkreten Fall die Frage der unzulassigen Geschwindigkeit richtig beurteilen zu kénnen, mul3
die Geschwindigkeit selbst im jeweiligen Verwaltungsstrafverfahren festgestellt sein. Die dem Beschuldigten
angelastete Geschwindigkeit gehort, wie der Verwaltungsgerichtshof wiederholt ausgesprochen hat, in diesem Fall
notwendigerweise zu der "als erwiesen angenommenen Tat", die gemal844a Z1 VStG im Spruch des
Straferkenntnisses anzufthren ist (VwGH 03.02.1960, 918/59, 27.02.1970, 1470/69 ua).

Eine solche ziffernmaRig bestimmte Geschwindigkeit ist jedoch weder im Spruch noch in der Begrindung des
angefochtenen Bescheides angegeben. Da auch innerhalb der sechsmonatigen Verfolgungsverjahrungsfrist eine
hinsichtlich dieses Tatbestandsmerkmals vollstandige Tatanlastung nicht erfolgte, war eine Sanierung dieses Mangels
nicht moglich und somit spruchgemal zu entscheiden.


https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/99
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/44a
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/44a

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	TE UVS Niederösterreich 1993/06/23 Senat-KO-92-086
	JUSLINE Entscheidung


